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Sachverhalt und Antrage 

I. Die am 25. Mai 1980 angemeldete, unter der Nurnmer 0 023 541 

veröffentlichte europäische Patentanmeldung 80 102 922.4, für 

weiche die Priorität einer frUheren Anmeldung vom 21. Juli 

1979 in Anspruch genommen wird, ist von der PrUfungsabteilung 

086 durch Entscheid'ung vom 20. August 1982 zurUckgewiesen 

worden. 

Der Entscheidung lagen die ursprUnglichen PatentansprUche 1 

bis 5 zugrunde. 

II. Inder Entscheidung fUhrt die Prüfungsabteilung aus, der Ge-

genstand des Patentanspruches 1 hätte nahegelegen und beruhe 

daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Zur BegrUn-

dung verweist sie auf die FR-A-i 502 229, die DE-A-1 944 446 

und die DE-A-2 300 946. 

III. Gegen diese Entscheidung hat die BeschwerdefUhrerin am 22. 

September 1982 unter Zahiung der GebUhr Beschwerde eingelegt 

und diese gleichzeitig begrUndet. 

Die BeschwerdefUhrerin ist der Auffassung, der Gegenstánd des 

Anspruchs 1 sei durch den Stand der Technik nicht nahege-

legt. 

IV. In einem Bescheid vom 23. Februar 1983 1st der Beschwerde-

führerin mitgeteilt worden, daB die von ihr aufrechterhalte-

nen Patentansprüche verschiedene Män9el aufwieseri. 

V. Mit der am 7. Mai 1983 eingegangenen Eingabe vom 6. Mai 1983 

hat die BeschwerdefUhrerin neue PatentansprUche 1 bis 3 und 

eine diesen angepa3te Beschreibungseinleitung eingereicht. 

Sie beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung 
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scheidung und die Erteilung eines europäischen Patentes im 

tJmfang dieser Unterlagen und mit der ursprUnglichen Zeich-

flung. Ferner wird hilfsweise eine mUndliche Verhandlung be-

antragt. 

Der Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut: 

1. System zum Messen des Anstelidruckes zweier unter Verwen-

dung von Schmitzringen gegeneinanderlaufender Druckwerkzy-

under einer Rotationsdruckmaschine durch Aufbringen einer 

definierten Gegenkraft 1  dadurch gekennzeichnet, dai3 auf 

parallelen, sich gegenUberstehenden Flächen von Spann-

blöcken, die an den den Druckwerkzylindern abgewandten 

Stirnseiten der Schmitzringe vorgesehen sind, ein eine de-

finierte Kraft erzeugendes Druckelement aufgesetzt wird, 

durch das die Druckwerkzylinder auseinanderpre3bar sind, 

so daI3 ein Mel3blech zwischen die Schmitzringe einlegbar 

ist, wonach entweder bei der Verwendung einer Mel3dose als 

Druckelement an dieser die Druckablesung nach deren An-

sprechen dann erfolgt, wenn das Mei3blech mit elner vorbe-

stimmten Kraft herausziehbar ist oder wenn das Druckele-

ment ein hydraulischer oder pneumatischer Druckkörper ist, 

nach dessen Entlastung der auf dem als Folie ausgebildeten 

MeI3blech vom Anstelidruck abhängige Abdruck ausgewertet 

wird. 

VI. Betreffend des Wortlautes der ursprUngiichen PatentansprUche 

und Beschreibung wird an die Veröffentlichung Nummer 

0 023 541 verwiesen. 
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GrUnde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie Re-

gel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

2. Die PrUfung der am 7. Ma! 1983 eingegangenen Patentansprtiche 

ergibt folgendes: 

Im ersten Teil (Oberbegriff) des Patentanspruches 1 hat die 

BeschwerdefUhrerin alle Merkmale aufgefUhrt, die in Verbin-

dung mit einander infolge der Vorveroffentlichung DE-A- 

2 300 946 riicht mehr neu sind (Regel 29 (1)a) EPU). Da in den 

im Recherchenbericht ermittelten Veroffentlichungen keine 

Systeme zufinden sind, die dem Gegenstand des Anspruches 1 

näher koinmen, bestehen gegen die BerUcksichtigung dieser Ver- 

offentlichung als hiervon auszugehendem Stand der Technik 

keine Bedenken. 

Die geltende Fassung des Anspruches 1 weicht von dessen ur-

sprunglicher Fassung insofern ab, als die Bezeichnung des Ge-

genstandes der Erfindung im Oberbegriff nun auf .  em "System 

zum Messen des Anstelldruckes zweier unter Verwendung von 

Schmitzringen. . ." lautet, und irn Kennzeichen die beiden Al-

ternativen des Druckelementes zusammengefa3t worden sit -id. 

Die Anderung der Bezeichnung ist sachdienlich, da eine 

Gruppierung bestehend aus den gegeneinanderlaufenden Druck-

werkszylindern der Druckmaschine und der der Messung dienen- 

den Vorrichtung vorliegt, die der Fachmann als System zum 

Messen des Anstelidruckes unter Verwendung von Schmitzringen 

auffassen kann. Die ixeu ins Kennzeichen aufgenommenen Merk-

male entsprechen dem Inhalt der ursprUnglichen AnsprUche 2 

und 3, andererseits entstammen sie der Beschreibung. So kann 

das Merkmal, wonach die Druckablesung nach Ansprechen der 

Me3dose dann erfolgen soil, wenn das Mel3blech mit elner vor- 
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bestimrnten Kraft herausziehbar ist, den Zeilen 31 bis 34 der 

Seite 4 der Beschreibung entnornrnen werden. Ferner ergibt sich 

das Merkrnal des Erstellens eines Abdruckes in einer Folie, 

die in diesem Fall dem Mei3blech entspricht, aus dern 1. Absatz 

der Seite 5. 

Der abhängige Anspruch 2 entspricht den ursprUnglichen An-

spruch 4, ergänzt aus der Beschreibung Seite 4, 2. Kosatz, 

wobei der eingefUhrte, nicht in der Beschreibung befindliche 

Begriff "Ubereinanderliegend t' sich für den Fachrnann zwingerid 

aus der zu erfUllenden Funktiori der keilforrnigen Teile er-

gibt. Er dient lediglich der Kiarstellung und gegen dessen 

EinfUhrung bstehen sornit keine Bedenken. Der Anspruch 3 ent-

spricht unverändet dem ursprUnglichen Anspruch 5. Die gelten-

den PatentansprUche gehen daher nicht Uber den Inhalt der ur -

sprUnglich eingereichten Fassung hinaus (Art. 123 (2) EPU). 

Sie sind auch durch die Untrlagen hinreichend gestUtzt. Sie 

genUgen daher den formalen Vorschriften des Ubereinkommens. 

3. 	Bei der aus der DE-A-2 300 946 bekannten Vorrichtung zurn Mes- 

sen der Vorspannung zweier, gegeneinander laufender Arbeits-

zylinder einer Druckinaschine, wird mittels zwei in den kon- 

vergierenden Raurn zwischen den Schniitzringen eingefUhrten 

Mel3walzen die Verlagerung (Abplattung) der Ringe an den ge-

genseitigen BerUhrungsstellen gernessen, aus welcher dann der 

herrschende Anpre3druck ermittelt wird. Dies errnoglicht zwar 

eine von der subjektiven Beurteilung unabhängige Mel3ung und 

Einstellung der Anpre3kraft, erfordert aber, urn eine genaue 

objektive Mel3ung zu erhalten, die Einhaltung enger Toleranzen 

in der Dirnensionierung der zylinderischen Schmitzringober-

flächen. Die Einhaltung derartiger Toleranzen ist indessen 

bei schon eingelaufenen Schrnitzringen in der Praxis nicht 

möglich. Bei einer anderen, aus den "IPM-Mitteilungen", Jahr-

gang 7, Heft 5, 1965, Seiten 217-228 bekannten, in der Be-

schreibungseinleitung gewürdigten Vorrichtung mit hydraulisch 

.1... 



5 

betätigten Keilen zum AuseinanderdrUcken der Druckwerkszylin-

der mUssen hohe Kräfte angewendet werden, die EindrUcke in 

der Oberfläche der Zylinder oder Schmitzringe verursachen, 

die zu MeBergebnisVer1SChUflgefl und Oberflächenbeschädigun-

gen fUhren. 

Die BeschwerdefUhrerin empfindet dies als nachteilig und 

stelit sich daher die Aufgabe ein System zum exakten, ob-

jektiven Messen des Anstelidruckes zwischen zwei Schmitzrin-

gen zu schaffen, die weder eine Verformung derzueinander an-

gesteilten Oberflächen bewirkt, noch eine enge Tolerierung 

derselben erfordert. 

4. 	Die Aufgabe wird durch die im kennzeichnenden Teil des An- 

spruches 1 aufgefUhrten Merkmale gelost. Von der Mel3vorrich-

tung gemaI3 DE-A-2 300 946 unterscheidet sich das System nach 

Anspruch 1 dadurch, daI3 auf der den Druckwerkszylindern abge-

wandten Seite an den Schmitzringen Spannblöcke mit sich ge-

genUberliegenden paralielen Flächen vorgesehen sind, die zum 

Aufsetzen eines eine definierte Kraft erzeugenden Druckele-

ruentes zum Auseinanderpressen der Druckwerkszylinder dienen, 

so daB ein Me3blech zwischen die Schmitzringe einlegbar ist. 

Als Druckelement kann dabei entweder eine Me3dose zur Druck-

ablesung bei mit vorbestimmter Kraft herausziehbarem MeI3blech 

dienen, oder alternativ, ein durch einen hydraulischen oder 

pneurnatischen Druckkörper auf dem als Folie ausgebildeten 

MeA3blech erzeugter, vom Anstelidruck abhängiger,. Abdruck aus-

gewertet werden. Da weder die durch die keine Druckmaschinen 

betreffende FR-A-i 502 229, noch durch die DE-A-1 944 446 be-

kannt gewordenen Vorrichtungen mit Schrnitzringeri ausgestatte-

te Druckwerkszylinder erkennen lassen und diese auch kein ge-

mäI3 dem Oberbegriff des Anspruches 1 entsprechendes System 

betreffen, ist die Neuheit des Gegenstandes des Anspruches 1 

gegenUber dem vorstehend berUcksichtigten Stand der Technik 

gegeben (Art. 54 EPU). 



5. 	Aus den nachstehend aufgefUhrten GrUnden gelangt die PrUfung, 

ob der Gegenstand des Anspruches 1 sich in naheliegender Wei-

se aus diesem Stand der Technik ergibt, zu einem das Vorhan-

densein einer erfinderischen Thtigkeit befUrwortenden Ergeb- 

.'is. 

5.1 Die FR-A-i 502 229 of fenbart eine Vorrichtung zur Messung des 

Anpre2druckes von Druckwalzen an Spinnmaschinen. Diese auf 

einem Schwenkarm angebrachten gering belasteten Druckwalzen 

bilden mit der Gegenwaize eine Klemrnlinie. Sie halten somit 

keine durch Schmitzringe festgelegte minimale Achsdistanz 

ein. Eine Anregung zur Durchfii.hrung einer AnpreI3druckmessUflg 

unter Zuhilfenahme derartiger Ringe, bzw. von darauf vorgese-

henen Spannblöcken, konnte daher aus dieser gattungsfremden 

Druckschrift nicht entnommen werden. 

5.2 Auch die DE-A-1 944 446 vermag dem Fachrnann keineri Hinweis 

zur Vornahme einer Druckrnessung geben, handelt es sich hier-

bei doch urn ein Hhlfsgeät zur Spálteinstellung gegeneinander 

versteilbarer Waizen. Zwar wird in Druckereibetrieben der dem 

durchlaufenden Gut angepa3te Waizenabstand häufig mittels 

Teststreifen gewUnschter Dicke eingestellt. Aus dieser Tat-

sache ist jedoch keineswegs etwa die Anregung zu entnehmen, 

die Druckmessung an den Schrnitzringen auf den Zeitpunkt fest-

zulegen, zu dem ein Mef3blech mit vorbestimmter Kraft heraus-

ziehbar ist. Der Zweck des Einlegens des Mel3bleches ist somit 

in der Vorrichtung gemâB der DE-A-i 944 446 ein vollig an-

derer als bei dem erfindungsgemäBen System. 

5.3 Die durch die genannten Entgegenhaltungen einzeln oder kombi-

niert vermittelte Lehre ist demnach nicht im Stande dem Fach-

mann den Gegenstand des Anspruches 1 nahezulegen. Aus diesem 

Grunde weist der Gegenstand des A.nspuches 1 die durch Artikel 

56 EPU geforderte erfinderische Tätigkeit aus. Er ist deshaib 

aufgrund des Artikels 52 (1) EPU gewährbar. 
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6. Die abhärigigen PatentansprUche 2 und 3 haben eine besondere 

AusfUhrungsform des Systems nach Anspruch 1 zum Gegenstand. 

Sie können infolgedessen gleichfalls gewahrt werden. 

7. Gegen die geltende Beschreibung bestehen keine Bedenken, 

nachdem sie eine den riächstliegenden Stand der Technik 

hinreichend wurdigende und dem geltenden Patentanspruch 1 

angepa3te Einleitung enth1t. 

8. Es ist kein Antrag auf RUckzahlung der BeschwerdegebUhrnach 

Regel 67 EPU gestelit worden; der hier vorliegende Sachver--

halt wtirde eine soiche Ma3nahme auch nicht rechtfertigen. 

Aus diesen GrUnden wird wie folgt entschieden: 

1. Die Entscheidung der PrUfungsabteilung 086 vom 20. August 

1982 wird aufgehoben. 

2. Die Sache wird an die Vorinstanz mit der Auflage zurUck-

verwiesen, ein europäisches Patent aufgrund folgender Un-

terlagen zu erteilen: 

Die Beschreibung mit den Seiten 1, 2 und 3 in der Fassung 

vom 7. Mai 1983 sowie mit Seiten 4 und 5 in der ur-

sprUnglichen Fassung, mit der ursprUnglich eingereichten 

Zeichnung und mit den PatentansprUchen 1 bis 3 in der 

Fassung vom 7. Mai 1983. 

/ t 	Der Geshäftsstellenbeamte: 	
/ 

/ Der Vorsitzeride: 

J, 	 ;Th/ 


